
  

  

Gemeinde Altheim (Alb) 
 

Alb-Donau-Kreis 
 
 

Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 
42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der  
Gemeinde Altheim (Alb) am 22.03.2010 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschl uss an die öffentliche  
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grun dstücke mit Wasser  

(Wasserversorgungssatzung - WVS) der Gemeinde Althe im (Alb) vom 22.04.2008 
 
 

Artikel 1 
Satzungsänderung 

 
§ 34 wird folgendermaßen geändert: 
 

„§ 34  
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken,  

für die keine Planfestsetzung im Sinne der §§ 31 bi s 33 bestehen 
 
(1) Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplanten Gebieten, für die der Be-

bauungsplan keine Festsetzungen nach den §§ 31 bis 33 enthält, ist maßgebend: 
 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse, 
 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstü-
cken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse. 

 
(2) Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist maßgebend:  
 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse;  
 

2. bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, die Zahl der 
genehmigten Geschosse. 
 

(3) Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der LBO in der im Entstehungszeitpunkt (§ 37) 
geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unter-
schiedlicher Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse maßge-
bend.  

 
(4)  Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i.S. der LBO, gilt als Geschoss-

zahl die Baumasse des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und 
nochmals geteilt durch 3,5, mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßgebende Geschoss-
zahl; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 
auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 
sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.“  
 



  

  

§ 43 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 43 
Verbrauchsgebühren 

 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) berechnet. Die 

Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 1,62 Euro .  
 

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, be-
trägt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 1,62 Euro .“ 
 

 
 
§ 46 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 46 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
(1) In den Fällen der §§ 42 und 43 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr 

mit Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraumes). Endet ein Benutzungsverhält-
nis vor Ablauf des Veranlagungszeitraums, entsteht die Gebührenschuld mit Ende des 
Benutzungsverhältnisses.  
 

(2) In den Fällen des § 41 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen 
Anschlussnehmer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendervierteljahres, für 
den neuen Anschlussnehmer mit Ablauf des Kalenderjahres. 
 

(3) In den Fällen des § 43 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld mit der Beendigung der 
Baumaßnahme, spätestens mit Einbau einer Messeinrichtung nach § 21. 
 

(4) In den Fällen des § 45 entsteht die Gebührenschuld mit Beginn der Bauarbeiten.“  
 

 
 
 

Artikel 2 
Übergangsbestimmung  

 
Die Vorauszahlungen für das Jahr 2010 sind zum 01.07.2010 und 01.10.2010 zu leisten. 
Diesen Vorauszahlungen ist ein Viertel des zuletzt festgestellten Jahreswasserverbrauchs 
vom 01.04.2009 bis 31.03.2010 zu Grunde zu legen. Die Jahresabrechnung 2010 erfolgt 
zum 31.12.2010.  
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.04.2010 in Kraft. 
 
 
Hinweis: 
 



  

  

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  
 
Ausgefertigt! 
 
Altheim (Alb), den 23.03.2010 
 
gez. 
 
Andreas Koptisch 
Bürgermeister 
 
 


